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1. Jtatistik.

Bekanntmachung.
Nachdem der Bundesrath in seiner Sitzung vom 6. Dezember v. J. (Central-Blatt 1888 S. 967)

beschlossen hat, neue Ausführungsbestimmungen und Dienstvorschriften zu dem Gesetz vom 20. Juli 1879,
betreffend die Statistik des Waarenverkehrs, mit dem 1. Januar 1889 in Kraft zu setzen, ist ein Sonder-
abdruck dieser Ausführungsbestimmungen und Dienstvorschriften veranstaltet und der Vertrieb desselben
Carl Heymanns Verlag zu Berlin W., Mauerstraße 63/65, übertragen worden.

Der Ladenpreis beträgt 1 % für ein mit einem festen Umschlag versehenes Exemplar.

Berlin, den 9. Januar 1889.
Der Reichskanzler.

In Vertretung: Eck.

2. Zoll- und Stener-Wesen.

Auf Grund der Bestimmung im Artikel 36 der Reichsverfassung ist nach Vernehmung des Ausschusses

des Bundesraths für Zoll= und Steuerwesen der Königlich preußische Revision-Inspektor Kühne zu
Berlin an Stelle des in den Landesdienst zurückberufenen Königlich preußischen Steuer-Inspektors Late

den Königlich sächsischen Hauptämternzu Schandau, Zittau und Bautzen als Stations-Kontrolör, mit
dem Wohnsitz in Zittau, vom 1. Januar d. J. ab beigeordnet worden.
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